
TS Logistics GmbH · Altrottstraße 31 · D 69190 Walldorf 

Fürst Transporte GmbH
Snoch, Damian
Kurze Straße 2 
D 31832 Springe 

Datum: 01.07.2024

Zahlungsbedingung:

Umsatzsteuer-ID: 310961055

Steuernummer:

Kundennummer: 15176

45 Tage netto

Transportauftrag  243518

Wie vereinbart übernehmen Sie die Durchführung des
folgenden Transportes gemäß unseren Transportbedingungen:

Dies ist ein elektronisch erzeugtes / versendetes Dokument 

und deshalb ohne Unterschrift gültig.

Bearbeiter: Tim Marfeld

Telefon:

Email:

+49 6227 35817701

tmarfeld@ts-logistics.deEmail:

Telefon:

d.snoch@fuersttransporte.com

48 694 058 062 

Tautliner243518

243577 ACPP5001 -  - 

Sendung / Tour Fahrzeug / Aufbauart Fahrer

Ladestelle HTI Gienger KG, Handelszentrum 1, D 91187 Röttenbach 

Termin 01.07.2024 - 08:00 Uhr bis 13:30 Uhr

Ladegut: LTL, 3.600 kg, 1 3 Paletten 1,20x1,10m

Loadingref: 495848.007
Tour: 709
 
Unloading Contact: Thomas Mittag 05771/918212

Abmessungen: 2 Lademeter

Entladestelle Meier Guss Sales & Logistics, GmbH & Co. KG, Varler Str. 32, D 32369 Rahden 

Termin 02.07.2024 - 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr

LTL, 3.600 kg, 1 3 Paletten 1,20x1,10mLadegut:

Loadingref: 495848.007

Tour: 709

 

Unloading Contact: Thomas Mittag 05771/918212

2 LademeterAbmessungen:
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Kundennummer: 15176

Frachtführer: Fürst Transporte GmbH, D 31832 Springe 

Tournummer: 243518

Tarif Menge Frachtsatz per Preis Steuerfrei Steuerpflichtig

Frachtvereinbarung

Frachtpauschale 1 480,00 EUR Pauschal 480,00 € 480,00 €

Summe 480,00 €

Sonstige 
Vereinbarungen: No Change! 

Loading from Side!

Ohne Angabe unserer Tour-Nr: 243518 können wir Ihre Rechnung leider nicht bearbeiten!
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Kundennummer: 15176

Frachtführer: Fürst Transporte GmbH, D 31832 Springe 

Tournummer: 243518

Ladungssicherung: Ladungssicherung ( gemäß STVO, STVZO, HGB CMR und VDI 2700) sowie Sauberkeit der Ladefläche und stückzahlmä ßige Übernahme in 
eigener Verantwortung gilt als vereinbart. Angemessene Fahrerauswahl und Schulung einschließlich Trennung und Kompatibilität der Produkte, Prüfung 
des Fahrers vor dem Start und nach der Beladung. Ebenso ist es überaus wichtig, dass die Gewichtsbeschränkung in den einzelne n Ländern eingehalten 
werden. Be- und Entladetermin: sind unbedingt einzuhalten, ansonsten berechnen wir Ihnen die entstehenden Kosten für notwendige Sonderfah rten. 
Bei jeglichen Verzögerungen bzw. Unregelmäßigkeiten, die eine termingerechte Transportdurchführung beeinträchtigen, sind wir SOFORT zu 
benachrichtigen. Im Hinblick auf die Vorschriften des am 07.09.2001 in Kraft getretenen Gesetz zur Bekämpfung der illegalen B eschäftigung im 
gewerblichen güterkraftverkehr. GüKBillBG den damit verbundenen Kontrollpflichten des Auftraggebers sowie der Bußgeldanordnun g für Frachtführer 
und Auftraggeber bis zu 250 000 00 € sichern Sie uns mit der Übernahme des Frachtauftrages verbindlich zu:
1. Über die für den Transport erforderlichen Erlaubnisse und Berechtigung nach den § 3 und § 6 GüKG zu verfügen; Sie verpflic hten sich zur
Einhaltung aller entsprechenden Nationalen und Internationalen Bestimmungen und Gesetze.
2. Fahrpersonal aus Drittstaaten nur dann einzusetzen, wenn dieses im Besitz einer im Staat Ihres Unternehmenssitzes vorgesch riebenen
Arbeitsgenehmigung ist sowie dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrpersonal eine amtliche Bescheinigung mit einer amtlich begla ubigte
Übersetzung in deutscher Sprache nach § 7b Absatz 1 Satz 2 GüKG besitzt und auf jeder Fahrt mitführt.
3. Weisungen an Ihr Fahrpersonal zu erteilen, uns oder unseren Auftraggebern alle mitgeführten Dokumente bei Kontrollen auf V erlangen zur Prüfung 
vorzulegen.
4. Für den Fall der Transportdurchführung ohne eigene Fahrzeuge und eigenes Fahrpersonal nur solche Frachtführer einzusetzen, die die
Voraussetzgen des § GüKG zuverlässig erfüllen sowie die Einhaltung dieser Vorschriften durch die ausführenden Frachtführer zu kontrollieren.
5. Der Transport ist auszuführen in voller Einhaltung der zurzeit gültigen gesetzlichen Regelungen für die Verkehrssicherheit und der gesetzlich 
vorgesehenen Lenk - und Ruhezeiten.
Bei Auftragsannahme gelten die Bestimmungen des HGB, im grenzüberschreitenden Transport die des CMR. Sie sichern uns zu, dass gemäß § 7a des 
GüKG eine Verkehrsversicherung besteht und eine Bestätigung im Fahrzeug mitgeführt wird. Diese Versicherung muss über eine ha ftungsausfüllende 
Deckung bis zu 40 SZR/kg verfügen. Absoluter Kundenschutz gilt als vereinbart, bei Zuwiderhandlungen wir ein Betrag von 20.00 0 Euro berechnet. Wir 
arbeiten ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen Deutschen Spediteur -Bedingungen, jeweils neuster Verfassung.
6. Es gelten jeweils 3 Stunden bei Be - und Entladung als standgeldfrei. Darüber hinaus gehende Standzeiten sind

mit EUR 40,00 je Stunde auf Nachweis der Standzeiten zu vergüten, maximal EUR 250,00 je Tag.

ACHTUNG: NEUE E-MAIL ADRESSSE:
Die Lieferbelege/ Rechnungen sind bis spätestens 10 Tage
nach Leistungserbringung per E-Mail an
2=accounting@ts-logistics.de  zu senden.
3=Bitte kein Versand auf dem Postweg!
4=
5=ATTENTION: NEW E-MAIL ADDRESS:
6=Delivery documents/ invoices must be sent by e-mail no
later than 10 days after the service has been provided to
7=accounting@ts-logistics.de
8=DO NOT SEND BY MAIL!


